
Erfinder*innen
Hochschule/außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung
Universität Rostock Service GmbH/VVB M-V

Erfindungsmeldung (EFM) Eingang der EFM

Eingangsbestätigung
Prüfung der EFM (formale Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Arbeitsverhältnis, Rechte Dritter)

Auftrag zu Bewertung der EFM

- Grobprüfung, wenn positiv -> Detailprüfung

fachlicher Austausch

Mitteilung über Inanspruchnahme oder 

Freigabe

Entscheidung über Inanspruchnahme oder Freigabe 

(nach max. 4 Monaten)

Votum mit Empfehlung auf Inanspruchnahme oder Freigabe 

der Erfindung



bei freier Erfindung Option der 

selbständigen Patentanmeldung und 

Verwertung

bei Inanspruchnahme
Auftrag zu Patentanmeldung und Verwertung

(Patent- und Verwertungsstrategie, Beauftragung eines 

Patentanwalts)

                                                         Patentanwalt
Kooperation und Abstimmung zwischen Erfinder(n), 

Hochschule/Forschungseinrichtung und Universität Rostock 

Service GmbH (Patentanwalt)

Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 

(Prioritätsanmeldung)

≤ 12 Monate: Nachanmeldungen (PCT - internationale 

Anmeldung)

Start der Verwertungsaktivitäten

(Verkauf/Lizenzierung/Ausgründung)

bei Freigabeabsicht Übernahmeangebot 

Entscheidung über Aufrechterhaltung oder Freigabe des 

Patents (auch bereits während des laufenden Prüfverfahrens 

beim DPMA)

Kostenabwicklung 

Rückmeldung über Stand

 des Verfahrens

Aufrechterhaltung Auftrag zur weiterführenden Verwertung und 

Portfolioverwaltung

Erfinderentgelt in Höhe von 30% der 

Bruttoverwertungserlöse

bei erfolgreicher Verwertung -> Kostenabwicklung der 

Erfindervergütung

Stand: Jan/2018

Ablaufschema von der Erfindungsmeldung zum Patent

Ein Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung maskuliner und femininer Formen im

gesamten Text verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Genera.


